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LOREDANA CAPPELLETTI  (W IEN)  

BÜRGERRECHTSVERLEIHUNG ALS BENEFICIUM 
FÜR REBELLIERENDE BUNDESGENOSSEN? 

DIE ROLLE DER LEX IULIA IM BELLUM SOCIALE* 

Es ist allgemein bekannt, dass in den Jahren 90–88 v.Chr. alle Völkerschaf-
ten der Apenninhalbinsel südlich des Po zu römischen Bürgern wurden. 
Dieser neue politisch-rechtliche Status war die unmittelbare Folge des 
Bundesgenossenkrieges, des bellum sociale, der am Ende des Jahres 91 
v.Chr. ausgebrochen war. Die Protagonisten des Konfliktes waren Rom auf 
der einen Seite und die Mehrheit seiner italischen Bundesgenossen auf der 
anderen.1 

Nach der literarischen Überlieferung begannen die Italiker den Krieg 
gegen Rom, um das römische Bürgerrecht zu erlangen. Um Appian zu 
zitieren: „Sie konnten es nicht mehr ertragen, die Untertanen Roms zu 
sein“; „sie wollten selbst Anteil and der Macht haben“; „sie wollten 
politische Gleichberechtigung.“2 Rom hatte sich jahrzehntelang dem 
Wunsch seiner socii nach Aufnahme in den römischen Staat verschlossen 
und aufkeimende Hoffnungen wiederholt zunichte gemacht. Schon C. 
Gracchus und Fulvius Flaccus hatten am Ende des 2. Jahrhunderts versucht, 
mit ihren Reformen den Wunsch der Italiker zu realisieren. Diese Reform-
begehren mussten sie aber mit dem Tod bezahlen, was bei den Italikern 

                       
* Ringrazio innanzi tutto i miei stimati colleghi e amici Kaja Harter-Uibopuu e 

Fritz Mitthof, per avermi invitata a prendere parte ad un convegno così speciale, 
dove tutto è stato interessante, dal tema stesso alle diverse relazioni, dai parteci-
panti alle loro vivaci e stimolanti discussioni. Desidero dedicare questo contri-
buto — rientrante nell’ambito del FWF-Projekt P22063 “Magna Graecia in 
römischer Zeit” — al carissimo Prof. Peter Pieler, che da più di un decennio 
ormai incoraggia e sostiene la mia attività scientifica. 

1 Grundlegend für die Geschichte des Bundesgenossenkrieges sind Marcks (1884); 
Domaszewski (1924) (italienische Übersetzung mit aktualisierter Bibliographie 
[1976–1993] hrsg. von L. Cappelletti, Chieti 1993); Haug (1947) 100–139, 201–
258; De Sanctis (1976); Keaveney (1987) 99–161; Gabba (1994) 104–128; Wulff 
Alonso (2002). Vgl. dazu die interessanten Überlegungen von Ridley (2003) 31–56. 

2 App. civ. 1, 34, 152 und 154; 1, 35, 155. 
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noch größeren Zorn entfachte und noch mehr Unzufriedenheit auslöste. Als 
im Jahre 91 v.Chr. der Aristokrat M. Livius Drusus zum Volkstribunen 
gewählt wurde, forderten die Italiker mit großem Nachdruck das römische 
Bürgerrecht und wandten sich mit ihrem Anliegen an diesen. Der Tribun 
versprach den Italikern, dass er ein Gesetz für die Verleihung des römischen 
Bürgerrechts einbringen werde. Im Herbst desselben Jahres wurde der 
reformbereite Drusus in seinem Haus von einem Unbekannten erdolcht. Aus 
der Sicht der Bundesgenossen bedeutete Drusus’ Tod das Ende aller 
Hoffnungen, das ersehnte Bürgerrecht auf friedlichem und legalem Wege zu 
erlangen. Seine Ermordung und die daraus resultierende Enttäuschung und 
Wut verursachten die Erhebung der mittel- und süditalischen foederati 
gegen Rom, die dann in den großen Bundesgenossenkrieg der Jahre 90–88 
v.Chr. mündete.3  

Der Ort des ersten Aufstandes war Asculum in Mittelitalien. Die dort 
anwesenden römischen Legaten und Bürger wurden von den Einwohnern 
der Stadt niedergemetzelt.4 Nach diesem Massaker breitete sich die Rebel-
lion bis nach Lukanien, Kampanien und Apulien aus. Im Lager der Auf-
ständischen standen insgesamt zwölf Völkerschaften, die zu den kriegs-
tüchtigsten unter den Bewohnern Altitaliens gehörten. Die in diesen 
Gegenden von Rom aus gegründeten latinischen Kolonien, wie Alba Fucens 
und Aesernia, wurden binnen kurzem von den Rebellen belagert. Die lati-
nische Kolonie Venusia hingegen schloss sich der Erhebung an.5 Um eine 
einheitliche Führungsgewalt zu schaffen, entschlossen sich die abgefallenen 
Völker, eine übergeordnete staatliche Organisation zu schaffen, mit einer 
Hauptstadt (der Paelignerstadt Corfinium), mit einem Senat von 500 Mit-
gliedern, mit zwei Konsuln, zwölf Prätoren und mit eigener Münzprägung.6 

Wie reagierte man in Rom auf den massiven Abfall und den 
großflächigen Aufstand der Italiker? Zunächst mit Empörung und Rache-
durst. Schon zu Beginn des Jahres 90 v.Chr. wurde aufgrund eines Gesetzes 
                       
3 App. civ. 1, 36, 164–1, 37, 165; 1, 38, 169. Vgl. Liv. per. 71; Vell. 2, 15, 1; Diod. 

37, 13; Oros. 5, 18, 1; Flor. 2, 5, 8. Zu Drusus’ Italiker-Politik anhand einer 
grundlegenden Bewertung der widersprüchlichen Quellenaussagen s. jetzt 
Heftner (2006) 249–257.  

4 App. civ. 1, 38, 171–173; Liv. per. 72; Diod. 37, 12.  
5 App. civ. 1, 39, 175; Eutr. 5, 3, 1; Oros. 5, 18, 8; Liv. per. 72. Zu den abge-

fallenen Völkern und Gemeinden s. u. a. Galsterer (1976) 194–203. 
6 Zum Bund der Italiker: Strab. 5, 4, 2; Diod. 37, 2, 4; Vell. 2, 16, 4. Hierzu vgl. 

Veith (1913) 1–26; Meyer (1958) 74–79; Firpo (1994) 457–478; Moscheni 
(1994) 141–148; Dart (2009) 215–224. Zu den italischen Münzen und ihrer 
Symbolik s. Campana (1987) und (2000) 67–78; Cappelletti (1999) 85–92; 
Tataranni (2005) 291–304 sowie ferner Pedroni (2006). 
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des Volkstribunen Q. Varius Hybrida (lex Varia) ein Sondergerichtshof zur 
Verurteilung jener Bürger gebildet, welche die Italiker offen oder geheim 
bei der Forderung nach Verleihung des Bürgerrechts unterstützt hatten. Eine 
Reihe einflussreicher Leute aus dem Umfeld des ermordeteten Tribunen 
Livius Drusus wurde angeklagt und mit Verbannung bestraft.7 Mehr noch: 
Als die Italiker, bald nach dem Beginn der Rebellion, Gesandte nach Rom 
schickten, um wiederum über das Bürgerrecht zu verhandeln, das sie als 
Helfer der Römer beim Aufbau ihres Reiches verdient hätten, erteilte ihnen 
der Senat eine harte Antwort: „Sie könnten, falls sie das Geschehene 
bedauerten, Gesandte schicken, anderenfalls nicht.“8 

Am Anfang des Jahres 90 v.Chr. verharrte der Senat also gegenüber den 
Italikern und deren Integrationswünschen ganz auf der unnachgiebigen 
Linie, die er auch zuvor verfolgt hatte. Offenbar war den Römern noch nicht 
klar, dass sie ein blutiger Krieg von gewaltigen Dimensionen erwartete, der 
eine existentielle Bedrohung für ihre Stadt darstellen sollte. 

Von Anfang an stellte sich die militärische Lage für die Römer sehr 
schlecht dar. Gleich zu Beginn des Jahres 90 v.Chr. gelingt den Italikern 
eine erfolgreiche Offensive sowohl im Norden als auch im Süden des 
Kriegsgebietes. An beiden Fronten erleiden die Römer schwere Nieder-
lagen. Ca. 22.000 Soldaten, darunter viele angesehene römische Männer, 
wie etwa der Konsul Rutilius Lupus, fallen im Kampf. Die katastrophalen 
Nachrichten vom Kriegsschauplatz stürzen Rom in Trauer und Verzweif-
lung. Im Herbst des Jahres 90 v.Chr. ist Rom praktisch dem Untergang 
geweiht.9 

Von diesem Zeitpunkt an fand sich die Regierung Roms dazu bereit, 
legislative Maßnahmen — leges und senatus consulta — bezüglich der 
Bürgerrechtsverleihung zu erlassen. Die antiken Autoren erwähnen aus-
drücklich drei solche Gesetze: die lex Iulia, die lex Plautia Papiria und die 
lex Calpurnia.10  

                       
7 App. civ. 1, 37, 165–169. Dazu vgl. Gruen (1966) 32–64; Badian (1969) 447–

491; Stone (2002) 191–212. 
8 App. civ. 1, 39, 176. Dazu s. Mouritsen (1998) 137–139. 
9 Siehe z. B. Diod. 37, 23; Oros. 5, 18, 10–14; App. civ. 1, 41, 184; 42, 185–189; 

43, 191–193; 44, 197; Liv. per. 72 und 73. Dazu vgl. u.a. Keaveney (1987) 131–
137. Eine tiefgreifende Untersuchung der Quellen zur römischen und italischen 
Stimmungslage im Jahre 90 v.Chr. bietet nun Heftner (2005) 75–87. 

10 Siehe dazu Niccolini (1946) 110–124; Luraschi (1978) 321–370; Luraschi (1996) 
35–99 sowie jüngst Bispham (2008) 160–187. 
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Die lex Calpurnia, verabschiedet vermutlich im Sommer 90 v.Chr., 
wird in einem Fragment von Sisenna erwähnt.11 Von der lex Plautia Pa-
piria, erlassen im Laufe des Jahres 89 v.Chr., berichtet Cicero in seiner 
Rede für Archias.12 Diese zwei Gesetze gestatteten die viritane Bürger-
rechtsvergabe an bestimmte Personenkategorien. Angesprochen waren die 
Soldaten und die adscripti, d.h. Neubürger bzw. Ehrenbürger, wie der 
Dichter A. Licinius Archias aus Antiochia, die in den Bürgerlisten verbün-
deter Gemeinden eingetragen waren und ihren Wohnsitz in Italien hatten. 

Im Vergleich dazu wesentlich umfassender erscheint der Geltungs-
bereich der lex Iulia, die L. Iulius Caesar — der verbliebene Konsul des 
Jahres 90 v.Chr. — im Oktober vor die Komitien brachte. Die einzigen 
Autoren, die die lex Iulia ausdrücklich erwähnen, sind A. Gellius und 
Cicero.13 

Nach Gellius wurde in Folge des Julischen Gesetzes das Bürgerrecht 
ganz Latium erteilt.14 Cicero in seiner Rede für Balbus 8, 21 ist ausführ-
licher: ... innumerabiles aliae leges de civili iure sunt latae; quas Latini 
voluerunt, adsciverunt; ipsa denique Iulia, qua lege civitas est sociis et 
Latinis data, qui fundi populi facti non essent civitatem non haberent, etc. 
Cicero berichtet also von einer lex Iulia als einem unter mehreren 
römischen Gesetzen, die die Latiner übernommen hatten. Dieses Gesetz hat 
den Bundesgenossen und den Latinern das römische Bürgerrecht verliehen. 
Er fügt weiters hinzu: Das Bürgerrecht wäre nur dann einer Gemeinde zuteil 
geworden, wenn sie das fundus fieri vollzogen hätte, d.h. wenn von den 
                       
11 Sis. frg. 4, 120 Peter = 4, 98 Barabino: Milites, ut lex Calpurnia concesserat, 

virtutis ergo civitate donari. Vgl. Sis. frg. 3, 17 P. = 3, 50 B.: L. Calpurnius Piso 
ex senatus consulto duas novas tribus. Für die Datierung der calpurnischen 
Initiativen s. Co!kun (2004a) 104–106.  

12 Cic. Arch. 7: Data est civitas Silvani lege et Carbonis: si qui foederatis 
civitatibus adscripti fuissent, si tum cum lex ferebatur in Italia domicilium 
habuissent et si sexaginta diebus apud praetorem essent professi. Vgl. auch die 
verwirrenden Scholia Bobiensia p.175 Stangl und die entsprechende Kritik von 
Co!kun (2004b) 52–70. Zu den adscripti s. Deniaux (1981) 133–141, bes. 137–
138; Deniaux (1983) 267–277; Ferrary (2005) 51–75.  

13 Diese lex Iulia ist überdies, wie heute fast einhellig angenommen wird, in den 
ersten Zeilen der Inschrift CIL I2 709 = ILS 8888 erwähnt: [C]n. Pompeius Se[x. 
f. imperator] virtutis caussa equites Hispanos ceives [Romanos fecit in castr]eis 
apud Asculum a. d. XIV K. Dec. ex lege Iulia. Die hier bezeugte Einbürgerung 
der hispanischen turma fand im Winter 89 v.Chr. statt, s. Co!kun (2004a) 104 mit 
Anm. 9. 

14 Gell. 4, 4, 3: Hoc ius sponsaliorum observatum dicit Servius ad id tempus, quo 
civitas universo Latio lege Iulia data est. Nach Wulff Alonso (2002) 118 seien 
hier in der Tat (auch) die socii bzw. die Italiker gemeint. 
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zuständigen Organen das Gesetz und somit das Bürgerrecht durch einen 
formellen Zustimmungsakt angenommen wurde. 

Ich glaube, dass der Text von Cicero sehr deutlich ist. Das Julische Ge-
setz enthielt ein Angebot kollektiver Eingemeindung, d.h. ein Angebot an 
alle italischen Bundesgenossen und Latiner, dem römischen Staat kollektiv 
beizutreten.15 

Die Mehrheit der modernen Forscher vertritt allerdings eine andere 
Ansicht: Die lex Iulia habe nur den bis Herbst 90 v.Chr. treu gebliebenen 
Verbündeten und Latinern das Bürgerrecht angeboten; die Rebellen, die 
besiegten und unbesiegten Feinde, seien hingegen nicht angesprochen 
gewesen.16 Eine Bestätigung für ihre These glauben sie in einer einzigen 
Quelle, bei App. civ. 1, 49, 211–213, zu finden, welche erwähnt, dass im 
Jahre 90 v.Chr. das Bürgerrecht nur allen bis dahin treu gebliebenen Itali-
kern zugestanden wurde. Wir werden Appians Bericht später diskutieren. 
Aber wie vollzog sich dann nach diesen Forschern die korporative Einbür-
gerung aller italischen Rebellen? Dafür wurden zwei Lösungen vorge-
schlagen. Erste Lösung: durch eine lex, die uns nicht überliefert ist, welche 
im Laufe der Jahre 89–88 v.Chr. erlassen worden sei; zweite Lösung: durch 
die lex Plautia Papiria des Jahres 89 v.Chr. Was uns Cicero in seiner Rede 
für Archias berichtet, sei nur eine Klausel eines umfassenderen Gesetzes, 
der lex Plautia Papiria, dessen Wortlaut nicht zur Gänze erhalten sei.  

Beide Lösungen sind plausibel, wie normalerweise alle Argumente e 
silentio plausibel sind. Ich würde aber lieber bei den Fakten bzw. bei der 
Überlieferung bleiben: Weder Cicero noch Gellius unterscheiden zwischen 
Treugebliebenen und Abtrünnigen. Das Angebot der civitas im Julischen 
Gesetz galt für alle, es war ein Pauschalangebot. Die definitive Entschei-
dung, das Bürgerrecht zu akzeptieren oder nicht, lag bei den einzelnen 
Gemeinden. 

Diese Entscheidung war nicht leicht zu treffen. Cicero beschreibt uns in 
seiner Rede für Balbus 8, 21 die Reaktionen zweier Städte, Herakleia und 
Neapolis. „Hier — sagt Cicero — gab es magna contentio, einen heftigen 
Streit: Zahlreiche Bürger dieser Staaten zogen die Freiheit, die ihr Staats-
vertrag mit Rom ihnen einräumte, dem römischen Bürgerrecht vor.“17  

Die zwei griechischen Städte Herakleia und Neapolis hielten sich seit 
mehr als 200 Jahren an den Allianzvertrag mit Rom und blieben auch bei 
                       
15 So auch z. B. Harris (1971) 217; Lintott (1993) 161; Stone (2002) 197. 
16 So jüngst Co!kun (2004a) 108–112 und 114–117 mit Besprechung der weiteren 

Literatur. 
17 In quo magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars 

in iis civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferret, etc.  
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Ausbruch des Bundesgenossenkrieges Rom gegenüber loyal.18 Die Tat-
sache, dass Cicero unmittelbar nach der Erwähnung der lex Iulia die Reak-
tionen von treu gebliebenen Gemeinden beschreibt, bedeutet m. E. nicht, 
dass die lex Iulia ausschließlich für die Eingemeindung der Treugeblie-
benen erlassen wurde. Ciceros Nachricht zeigt vielmehr, dass es gerade die 
treu gebliebenen Zentren waren, die am wenigsten am römischen Bürger-
recht interessiert waren. Sie wollten es nicht zu Kriegsbeginn und auch 
nicht in der Mitte des Konfliktes, als die definitive Niederlage Roms sehr 
nahe schien. Im Grunde waren sie romtreu und wären es auch geblieben, 
darüber hinaus hätten sie sich neutral verhalten. Sie stellten definitiv keine 
Gefahr für Rom dar. Und daher wäre es keine vernünftige Lösung für eine 
Beendigung des Krieges gewesen, ein Gesetz nur für diese Kategorie von 
Verbündeten zu erlassen, und nicht auch für die Rebellen. 

Des weiteren macht Cicero am Ende der Stelle pro Balbo 8, 21 eine 
Bemerkung, die für uns von großem Interesse ist: Die Prozedur des fundus 
fieri, des formellen Ratifizierungsbeschlusses, wodurch die fremde Gemein-
de dem römischen Staatsverband beitreten konnte, beruht darauf, „dass die 
Gemeinden die Zustimmung auf Grund eines beneficium, einer Wohltat von 
seiten der Römer, und nicht suo iure, aus eigener Machtvollkommenheit, 
aussprachen.“19 Es stellt sich nun die Frage, welchen Sinn diese Anmerkung 
gehabt hätte, wenn ohnehin nur die treu gebliebenen Gemeinden von der lex 
Iulia profitierten? Diese hatten nichts suo iure unternommen, um die civitas 
Romana zu erlangen, weshalb es mir unangebracht erscheint, in ihrem Fall 
von einem beneficium zu sprechen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass 
nach Waldstein der Terminus beneficium ein Synonym für „Begnadigung“ 
sein kann.20 Außerdem kommt der Begriff noch in einer anderen Quelle vor, 
nämlich in Velleius Paterculus: In Bezug auf die Verleihung der civitas 
Romana an die Italiker bezeichnet der Historiker die Italiker als recepti in 
beneficium, als Empfänger der Wohltat, und die Römer als auctores bene-
ficii, als die Urheber der Wohltat.21 Der Gebrauch eines Terminus von 

                       
18 Zu den günstigen foedera von Herakleia und Neapolis s. Sartori (1953) 44–45 

und 98.  
19 Postremo haec vis est istius et iuris et verbi, ut fundi populi beneficio nostro, non 

suo iure fiant. Zu dieser Stelle s. vor allem Seston (1996) 478–491, bes. 488–491, 
und Paulus (1997) 100–114. Zum Ausdruck fundus fieri s. auch Barber (2004) 
49–51 und Bispham (2008) 187–189. 

20 Waldstein (1964) 16.  
21 Vell. 2, 20, 2: Itaque cum ita civitas Italiae data esset, ut in octo tribus contribu-

erentur novi cives, ne potentia eorum et multitudo veterum civium dignitatem 
frangeret plusque possent recepti in beneficium quam auctores beneficii, etc.  
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derartiger semantischer Breite lässt sich meines Erachtens besser erklären, 
wenn man davon ausgeht, dass auch aufständische Völker und Gemeinden 
zu den Nutznießern der lex Iulia zählten.  

Und tatsächlich können wir an einer anderen Stelle von Velleius Pater-
culus lesen: „Allmählich gewannen die Römer wieder Kräfte, indem sie 
diejenigen, die nicht zu den Waffen gegriffen und die, die sie rasch abgelegt 
hatten, in ihre Bürgergemeinschaft aufnahmen.“22 Hier erwähnt Velleius die 
lex Iulia weder explizit, noch beschreibt er deren Inhalt. Der Historiker 
behandelt hier bloß die Auswirkungen dieses Gesetzes, und vor allem den 
graduellen Prozeß, durch welchen die italischen Gemeinden das Angebot 
der civitas nach und nach angenommen haben. Und unter diesen Gemein-
den waren, nach Velleius, auch diejenigen, die gegen Rom rebelliert hatten. 

Wie ich bereits angedeutet habe, gibt es nur eine einzige Quelle, die zu 
dem bisher Gesagten in Widerspruch steht: Es handelt sich um App. civ. 1, 
49, 211–213, wo von Ereignissen am Ende des Jahres 90 v.Chr. berichtet 
wird. Die Mehrheit der modernen Forscher glaubt, dass Appian hier, 
obwohl er sie nicht ausdrücklich erwähnt, von der lex Iulia spricht. Die 
Etrusker, Umbrer und sonstige benachbarte Völkerschaften, so Appian, 
waren knapp davor, sich der Rebellion anzuschließen.23 Durch die neue 
Bedrohung in Panik versetzt, ließ der Senat die Meeresküste von Cumae bis 
nach Rom durch Freigelassene bewachen. Außerdem beschloss der Senat, 
dass die bis dahin bundestreu gebliebenen Italiker das Bürgerrecht erhalten 
sollten, das fast alle dringlich anstrebten.24 Diese Anordnung wurde bei den 
Etruskern bekanntgemacht, die mit Freude (!"µ#$%&) das Bürgerrecht 
annahmen. Mit diesem Gunstbeweis ('()&*) machte der Senat die Treuen 
noch treuer, bestärkte die Schwankenden und stimmte die Rebellen durch 
eine gewisse Hoffnung auf gleiche Auszeichnung milder.25 

                       
22 Vell. 2, 16, 4: Paulatim deinde recipiendo in civitatem qui arma aut non ceperant 

aut deposuerant maturius vires refectae sunt, etc.  
23 App. civ. 1, 49, 211: +,- ./0# µ1$ 2µ3- .4$ 5.,67,$ 8$ .4$ 9#)- .:$ 5;$&%$< 

,=">;µ#$%& 0? ,@.A$ %B C9- >/.#), .D* EFµG* HI))G$%- J,- KµL)&J%- J,- 
!66, .&$M ,@.%N* O>$G P#&.%$#Q%$.,, 9/$.#* C* 29;".,"&$ R)#>7S%$.%. 

24 App. civ. 1, 49, 212: 0#7",", %T$ U L%I6V, µ4 C$ JQJ6W P#$;µ#$%* ,@.%N* X 
9;6#µ%* 23Q6,J.%* Y, .4$ µ1$ >/6,"",$ C3)%Q)#& .4$ 29: +QµG* C9- .: 
!".I 0&? 29#6#I>Z)[$, .;.# 9)A.%$ C* ".),.#7,$ 0&? 29%)7,$ 2$0)A$ 
J,.,6#PZ$.[$, 5.,6&[.A$ 01 .%\* O.& C$ .] "Iµµ,'7^ 9,),µZ$%$.,* C_G37-
",.% #`$,& 9%67.,*, %a 04 µ/6&"., µ;$%$ %@ 9/$.#* C9#>Qµ%I$. 

25 App. civ. 1, 49, 213: J,- ./0# C* HI))G$%\* 9#)&Z9#µ9#$, %B 01 !"µ#$%& .D* 
9%6&.#7,* µ#.#6/µL,$%$. J,- .]0# .] '/)&.& U L%I64 .%\* µ1$ #b$%I* 
#@$%I".Z)%I* C9%7G"#, .%\* 01 C$0%&/S%$.,* CL#L,&F",.%, .%\* 01 9%6#-
µ%c$.,* C6970& .&$- .A$ Xµ%7[$ 9),%.Z)%I* C9%7G"#$.  



 Loredana Cappelletti 220 

Aber — und hier findet sich der erste Widerspruch bei Appian — wenn 
dieses Gesetz aus dem Jahr 90 v.Chr. nur die Nichtrebellierenden zu cives 
machte, nach welchem Kriterium und auf der Grundlage welches gesetz-
lichen Präzedenzfalles konnten dann die Rebellen auf eine analoge Behand-
lung hoffen? Und ein zweiter Widerspruch: Warum führten die Römer als 
erste Notmaßnahme die Aushebung von Freigelassenen durch, wenn sie die 
Etrusker und Umbrer ohnehin als treue Bundesgenossen zur Verfügung 
gehabt hätten?26 Oder: Warum hätten gerade die Nicht-Rebellen das Bürger-
recht am dringlichsten angestrebt?27 

Ein dritter, noch größerer Widerspruch ist im Verhältnis des Berichts 
Appians zu anderen Quellen wie Livius, Florus und Orosius zu finden. 
Diese sprechen nämlich von einer geschlossenen Rebellion ganz Etruriens 
und Umbriens im Jahr 90 v.Chr. und von blutigen Kämpfen zwischen dem 
römischen Heer auf der einen und den etruskischen und umbrischen Aufge-
boten auf der anderen Seite.28  

Appian schreibt also zuerst, dass mit der lex Iulia das Bürgerrecht nur 
an die Treugebliebenen verliehen wurde, und sofort danach widerspricht er 
sich selbst, indem er sagt, dass das Bürgerrecht von den Etruskern (und 
Umbrern) angenommen wurde; wir wissen jedoch, dass diese zu den auf-
ständischen Völkern zählten. 

Es erscheint mir offensichtlich, dass Appian hier, sei es unbewusst oder 
einfach ungenau, unsere lex Iulia beschreibt, die auch in den anderen Quel-
len zu finden ist: ein Gesetz, das es auch den Rebellen ermöglichte, das 
Bürgerrecht zu erlangen. Und es ist an dieser Stelle besonders bedeutsam, 

                       
26 Zur Aushebung von Freigelassenen s. auch Liv. per. 74: Libertini tunc primum 

militare coeperunt. Vgl. Macr. Sat. 1, 11, 32.  
27 Ähnliche Überlegungen findet man auch bei Mouritsen (1998) 153–163.  
28 Liv. per. 74: A. Plotius legatus Umbros, L. Porcius praetor Etruscos, cum 

uterque populus defecisset, proelio vicerunt. Oros. 5, 18, 17: Porcius Cato 
praetor Etruscos, Plotius legatus Umbros plurimo sanguine inpenso et diffi-
cillimo labore vicerunt. Flor. 2, 6, 5: Cum omne Latium atque Picenum, Etruria 
omnis atque Campania, postremo Italia contra matrem suam ac parentem urbem 
consurgeret; 2, 6, 6: cum omne robur fortissimorum fidelissimorumque sociorum 
sub suis quisque signis haberent municipalia illa prodigia, Poppaedius Marsos et 
Paelignos, Latinos Afranius, Umbros Plotius, Egnatius Etruscos, etc; 2, 6, 13: 
adgressitque singulos populos Cato discutit Etruscos, etc. Vgl. auch Sis. frg. 94 
und 95 (Iguvium und Perusia); frg. 119 Peter (Tuder); Flor. 2, 6, 11 (Ocriculum 
und Faesulae). Zu dieser Überlieferung s. Harris (1971) 216–217 und 236–240; 
Cappelletti (2004) 229–236, bes. 233–234. Die Teilnahme der Umbrer an dem 
Bundesgenossenkrieg scheint nun auch epigraphisch belegt zu sein, s. Zavaroni – 
Sani (2009) 69–103. 
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dass der Historiker von der Verleihung der civitas wie von einer '()&* 
spricht, von einem Gunstbeweis, einem Geschenk von seiten der römischen 
Regierung. Und gerade weil es für die etruskischen Rebellen ein unerwar-
tetes Geschenk ist, sind diese so !"µ#$%&, so glücklich darüber, es zu 
erhalten.  

 
Appian ist der einzige Autor, der — meines Erachtens nur anscheinend — 
das Angebot der lex Iulia auf die treugebliebenen Gemeinden beschränkt. 
Dennoch, wie bereits betont, schenkt die Mehrheit der modernen Forscher 
seiner Version kritiklos Glauben. Warum? Ich nehme an, dass sie sich 
neben seinem Bericht noch von zwei weiteren Überlegungen leiten lassen.  

Die erste könnte folgendermaßen lauten: Ein auch an die seit einem 
Jahr im Kampf gegen Rom stehenden Aufständischen gerichtetes Angebot 
des Bürgerrechts wäre unvorstellbar, weil es ein deutliches und zu frühes 
Zeichen der Schwäche Roms dargestellt hätte, völlig unvereinbar mit der 
Strenge und Standhaftigkeit, die Rom insgesamt und insbesondere in 
seinem Umgang mit den socii immer wieder unter Beweis gestellt hatte.  

Die zweite Überlegung geht wohl von der Haltung der Aufständischen 
aus: Wenn das so ersehnte Bürgerrecht den Rebellen schon im Herbst des 
Jahres 90 v.Chr. offeriert wurde, weshalb haben sie es nicht akzeptiert? 
Weshalb ist der Krieg bis in die Jahre 89 und 88 weitergeführt worden?  

Wie sich leicht erkennen läßt, sind beide Überlegungen von „rom-
freundlichen“ Positionen bestimmt. 

Betrachten wir die erste: Sicherlich fällt es schwer anzunehmen, dass 
das große und mächtige Rom nach einem Jahr des Krieges den Italikern, 
noch dazu im Moment einer Rebellion, das gewährt haben sollte, was es 
ihnen jahrzehntelang verweigert hatte. Im übrigen haben wir gesehen, dass 
es zu Beginn des Konflikts von seiten der Römer keinen Raum für Kompro-
missbereitschaft und Versöhnungspolitik gab. Roms Regierung war damals 
unter keinen Umständen dazu bereit, ihr Bürgerrecht an die Italiker zu 
vergeben. Aber nach etwa zehn Monaten war die Situation plötzlich eine 
andere. Rom sah sich von der Gefahr einer nicht wieder gutzumachenden 
Niederlage bedroht. Seine Existenz stand auf dem Spiel. Es war politisch 
und militärisch isoliert: Die italischen Heere, die bis dahin das Gros der 
römischen Truppen gebildet hatten, standen nun in einem siegreichen 
Kampf gegen Rom. Darüber hinaus hatten die Italiker, wie wir gesehen 
haben, nach ihrem Abfall von Rom ein neues Staatswesen gegründet, das in 
gefährlicher Nähe zu Rom lag und dessen Ausdehnung die des von Rom 
kontrollierten Territoriums übertraf. Hätten die Italiker tatsächlich den 
Krieg gewonnen, wären sie von Untertanen zu Herren geworden. Was wäre 
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dann das Schicksal Roms gewesen? Im Angesicht dieser katastrophalen 
Aussichten war das Mindeste, was Rom tun konnte, das Angebot des römi-
schen Bürgerrechts, die Beseitigung des alten Zankapfels, der den Hass 
genährt und den Bundesgenossenkrieg provoziert hatte. Es ist klar, dass in 
dieser Situation ein nur an die treugebliebenen und neutralen latinischen 
und italiotischen Gemeinden gerichtetes Bürgerrechtsangebot kaum von 
Bedeutung gewesen wäre. Welchen Sinn hätte ein solches Angebot gehabt? 
Allenfalls hätte es dazu dienen können, deren Loyalität mittels eines Kraft-
akts zu honorieren und zu festigen, was aber zum damaligen Zeitpunkt nur 
wenig zur Rettung des römischen Staates hätte beitragen können. Aus 
meiner Sicht ist es evident, dass das in der lex Iulia enthaltene Angebot 
notwendigerweise in erster Linie an die Rebellen gerichtet war, gespeist von 
der Hoffnung, dass sie, oder wenigstens ein Teil von ihnen, es akzeptieren 
und ihrer Rebellion ein Ende machen würden. Aus dieser Perspektive be-
trachtet, stellt das Angebot der lex Iulia von römischer Seite zweifellos ein 
Zeichen der Schwäche dar, zugleich auch das Eingeständnis der Verant-
wortung für das Geschehene, vor allem aber einen verzweifelten Akt der 
Selbstverteidigung. 

Fassen wir jetzt die zweite Überlegung in Bezug auf das Verhalten der 
Aufständischen ins Auge: Es ist wahr! Nur ein kleiner Teil der Rebellen hat 
im Jahr 90 v.Chr. das Bürgerrechtsangebot der lex Iulia akzeptiert, nur die 
Etrusker und Umbrer. Die anderen zogen es vor, den Krieg fortzusetzen. 
Weshalb? Ich glaube, dass die Antwort einfach in der Tatsache liegt, dass 
die Italiker zu jenem Zeitpunkt im Begriff zu sein schienen, ihren Krieg 
gegen Rom zu gewinnen. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hatten die 
Italiker ihre Kräfte vereinigt, und diese Kooperation funktionierte. Zugleich 
mit ihrem Haß gegen Rom war in den Aufständischen auch das Bewusstsein 
der eigenen Stärke sowie das Streben nach Selbstbestätigung und Unab-
hängigkeit von Rom gewachsen. Das Faktum der Schaffung eines autono-
men italischen Staates und die nationalistische und antirömische Symbolik, 
die wir in den von diesem Staat im Laufe des Krieges emittierten Münzen 
antreffen, sind das Produkt dieser neuen Stimmungslage. Aber noch mehr: 
Weshalb hätten die Italiker mit ihrer neuen staatlichen Organisation, die 
gleichsam die gesamte Halbinsel umfasste, und gewissermaßen mit dem 
Sieg vor der Türe den Eintritt in die Bürgerschaft Roms, einer einzelnen 
Stadt am Tiber, akzeptieren sollen? Ihr eigener Staat hätte potentiell auch 
nach dem Sieg weiter bestehen und sich dauerhafte Strukturen geben 
können, z.B. durch die Schaffung eines eigenen Bundesbürgerrechts.  

Das Angebot, das man ihnen so lange Jahre hindurch arrogant ver-
weigert hatte, zu akzeptieren, die Rebellion zu beenden, im Augenblick des 
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bevorstehenden Sieges über Rom aufzugeben, das wäre von seiten der 
Italiker als ein Zeichen der Schwäche, von römischer Seite hingegen als 
Gnadenakt aufgefasst worden. 

 
Tatsache ist, dass der Krieg weiterging, jetzt jedoch zum Vorteil Roms. Im 
Laufe des Jahres 89 v.Chr. erlitten die Italikerheere im Kampf gegen die 
römischen Legionen eine Serie von Niederlagen, ihre Städte wurden einge-
nommen. Im Jahre 88 v.Chr. unterwarfen sich praktisch alle aufständischen 
Völker bedingungslos der Macht Roms. Rom hatte gesiegt und die Italiker 
hatten verloren.29  

Aber das eigentliche Ergebnis des Krieges war ein anderes, ein Ergeb-
nis, das von diversen Quellenautoren übereinstimmend überliefert wird, z.B. 
von Granius Licinianus: „Das Bürgerrecht wurde allen dediticii (d.h. allen 
freiwillig Kapitulierenden) gegeben“; von Livius: „Der Senat gab den 
italischen Völkern das Bürgerrecht“; von Velleius Paterculus: „Der italische 
Krieg war nun größtenteils beendet ... In diesem Krieg hatten die Römer, 
anstatt heil und unversehrt allen das Bürgerrecht zu gewähren, es lieber, 
selbst schwer angeschlagen, an Besiegte und Gedemütigte verleihen wol-
len.“30 

Aber Velleius’ Bericht enthält noch mehr. Der Historiker stellt hier eine 
eigentümliche Verbindung, eine ungewöhnliche Kausalitätskette zwischen 
den Fakten her: Auf der einen Seite der entscheidende und unbestrittene 
Sieg der Römer über die Italiker, auf der anderen das Zugeständnis des 
römischen Bürgerrechts an die besiegten Italiker. Im Grunde gab es auf der 
einen Seite den militärischen Sieg der Römer, auf der anderen den mora-
lischen und politischen Sieg der Italiker. Denn die Italiker hatten mit ihrem 
für das Bürgerrecht geführten Krieg zuletzt erreicht, was sie wollten, näm-
lich die civitas Romana. Angesichts dieses Ergebnisses kann Velleius nicht 
umhin, mit Bitterkeit die Unnötigkeit des bellum sociale zu konstatieren.31 

 
An diesem Punkt meiner Darlegungen angekommen, verfügen wir, wie ich 
glaube, über eine hinreichende Basis, um abschließende Überlegungen hin-

                       
29 Zu den römischen Erfolgen der Jahre 89–88 v.Chr. s. Keaveney (1987) 152–158. 
30 Gran. Lic. ann. 35, p. 21 Flemisch: ... dediticiis omnibus civita<s> data, etc.; 

Liv. per. 80: Italicis populis a senatu civitas data est; Vell. 2, 17, 1: Finito ex 
maxima parte ... Italico bello, quo quidem Romani victis adflictisque ipsi 
exarmati quam integri universis civitatem dare maluerunt, etc. Vgl. Liv. per. 75; 
76; Sis. frg. 4, 119 Peter = 4, 60 Barabino (ad a. 89 a.Chr.): tamen Tudertibus 
senati consulto et populi iussu dat civitatem. 

31  Zu dieser Velleius-Stelle vgl. auch D’Aloja (2004) 213–224. 
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sichtlich der römischen Bundesgenossenpolitik der Jahre 90–88 v.Chr. zu 
treffen.  

Im Herbst des Jahres 90 v.Chr. wurde in der lex Iulia das römische 
Bürgerrecht en bloc sowohl den treugebliebenen socii wie auch den 
Rebellen offeriert. Das Zugeständnis des Bürgerrechts an abgefallene und 
aufständische Völkerschaften war, für sich genommen, ein Gnadenakt von 
seiten Roms und ist dementsprechend a posteriori von den antiken Autoren 
als ein solcher interpretiert worden. Wir haben gesehen, dass Cicero und 
Velleius Paterculus von einem beneficium sprechen. In Wirklichkeit ist, 
wenn man die für die Römer katastrophale Kriegslage des Jahres 90 v.Chr. 
berücksichtigt, das Angebot des Bürgerrechts in erster Linie als der letzte 
Rettungsversuch angesichts der drohenden Niederlage zu verstehen. 

In den Jahren 89–88 v.Chr. hatte Rom den Krieg bereits für sich ent-
schieden, die halbe Einwohnerschaft Italiens lag unterworfen den Römern 
zu Füßen, die Entscheidung über ihr politisches Schicksal lag nun beim 
römischen Senat und Volk. 

Und wie hat Rom dann entschieden? Rom entschied sich dafür, den 
Besiegten und den dediticii das römische Bürgerrecht durch eines oder 
mehrere senatus consulta zu gewähren oder, besser gesagt, aufzuerlegen. 

Mit diesem Akt hat Rom im Grunde auf sein Recht verzichtet, den 
Abfall und die Rebellion der Italiker mit Massaker, Deportationen, Verskla-
vung und Landkonfiskationen zu bestrafen.32 Darin liegt ein authentischer 
Gnadenakt, durch den Rom die erlittenen Beleidigungen und den Krieg für 
vergeben und vergessen erklärte und stattdessen alle zu cives Romani mit 
gleichem Recht machte. Es ist weiters ein Akt, der die größtmögliche Kon-
zession an die Italiker in sich trug: Auf der einen Seite brachte er ihnen die 
Wiederherstellung der inneren Verwaltungsautonomie in ihren jeweiligen 
Gemeinden, auf der anderen die Verwirklichung ihres alten Strebens nach 
politischer Integration in den römischen Staat. 

Zusammenfassend darf — etwas zugespitzt — folgende Formel in den 
Raum gestellt werden: Die jahrzehntelange Bundesgenossenfrage fand im 
Zuge der Jahre 90–88 v.Chr. ihre Lösung mit dem definitiven Sieg der 
italischen Welt über den römischen Staat.33 
                       
32 Über das Rechtsinstitut der deditio und das tragische Schicksal einer urbs dedita 

s. vor allem Dahlheim (1968) 6–33; dazu noch Auliard (2006) 139–156. 
33 Und das gilt meines Erachtens unabhängig sowohl von der effektiven politischen 

Eingliederung der novi cives durch die (neu einzurichtenden?) römischen tribus 
als auch von den späteren sullanischen Strafaktionen gegenüber einzelnen Städ-
ten und Stämmen. S. dazu Co!kun (2004c) 99–104; Santangelo (2007) 147–182; 
Muñiz Coello (2008) 261–278.  
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